
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/9/7 14Os114/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1988

Norm

StGB §127 F

StGB §136

Rechtssatz

Bei einer (schon vor dem Fahrtantritt beschlossenen) Sachwegnahme aus einem unbefugt in Gebrauch genommenen

Kraftfahrzeug liegt echte Realkonkurrenz von Diebstahl und dem unbefugten Fahrzeuggebrauch vor.

Entscheidungstexte

14 Os 114/88

Entscheidungstext OGH 07.09.1988 14 Os 114/88

Veröff: SSt 59/62

Schlagworte

SW: Auto
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